
Schulhausregeln Pfrundmatt 
 
Regel 1: Wir gehen respektvoll miteinander um. Wir grüssen einander beim Vorbeigehen. 

 
Regel 2: Die Pause verbringt man im Freien. Das Schulhausareal ist begrenzt, die 

  Strasse gehört nicht zum Schulhausareal und ist auch vor und nach der Schule 

 freizuhalten. 

 

Regel 3: Das Znüni wird im Freien ausgepackt und gegessen und der Abfall 

 gehört in den Abfalleimer. 

 

Regel 4: Fahrräder, Kickboards und dergleichen in den dafür vorgesehenen Unterständen des Pausenplatzes deponieren. 

 

Regel 5: Fahrradfahren ist in den Pausen nicht erlaubt. 

 

Regel 6: Kickboards und dergleichen darf man auf dem oberen Platz benutzen, nicht auf Mauern und Treppen. 

 

Regel 7: Zu Spielgeräten Sorge tragen, nach Gebrauch vollständig und am richtigen Ort versorgen. 

 

Regel 8: Fussbälle, Turntaschen, Rucksäcke, Znüniböxli, usw. nicht liegen lassen. Diese werden eingesammelt. 

 

Regel 9: Zu Bepflanzungen im Schulgarten Sorge tragen, keine Steine und Schnitzel herumwerfen/umplatzieren. 

 

Regel 10:  Halte Ordnung, gehe mit fremdem Eigentum sorgsam um und lass deine Sachen nicht rumliegen. 

 

Regel 11:  Während der Schulzeit dürfen keine Süssigkeiten und Snacks getrunken/gegessen werden. Die Lehrperson kann 

Ausnahmen bestimmen. 

 

Regel 12: Die Eingangstüren werden am Morgen erst ab 7.45 Uhr geöffnet. 

 Nach dem Betreten des Schulhauses, gehen die Kinder direkt in das jeweilige Schulzimmer. 

Am Mittag bleiben die Türen offen, die Kinder dürfen jedoch erst ab 13.15 Uhr das Schulhaus betreten. 
 

Handy-Regel 
In den Schulhäusern dürfen die Handys nicht gebraucht werden. Zudem gilt das Handyverbot auf dem ganzen Schulhausareal 
wie folgt: Vormittag zwischen 8.00 und 11.30 Uhr und 13.30 und 16.05 Uhr. Ausnahmen werden von den Lehrpersonen 
bestimmt. 
 
 
Regelverstoss: 
Die Konsequenzen werden von der Lehrperson vor Ort bestimmt. Bei einem Regelverstoss wird zudem die zuständige 
Klassenlehrperson informiert. Wenn Kinder mehrfach gegen Regeln verstossen, werden strengere Konsequenzen folgen. 
 
 
 
Unterschriften: 

 


